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Verbringen Heimtiere
Vorschriften gültig ab 29.12.2014
 Verordnung (EU) 576/2013
 Durchführungsverordnung (EU) 577/2013
 Verordnung (EU) 1152/2011 (Zusatzgarantien Echinokokken) 
 DTBl. 08/2014 Zusammenfassung und Interaktiv

√ http://www.bmel.de/DE/Tier/HausUndZootiere/Heimtiere/_Texte/Fragenblock.html

 Nur für Reiseverkehr, nicht für Handel (kein Verkauf oder 
Eigentumsübergang)

√ Für Verbringen/Einfuhr Auslandshunde gelten strengere Vorschriften
√ Flugpatenschaften etc sind nicht Reiseverkehr!

 Grundsätzlich nur für bis zu fünf Heimtiere
√ Ausnahmen: Sportveranstaltungen, Wettbewerbe etc und 
√ Tiere sind über 6 Monate alt und
√ Tiere sind bei Veranstalter etc registriert

 Einreisebestimmungen andere Länder: www.petsontour.de 
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Übersicht amtliche Tollwutfälle in Europa im Jahr 
2014
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Heimtierausweis (Anhang III/IV der VO 577/2013) 
2 Muster und 1 Muster Bescheinigung für 
Drittländer 
 Neues Muster 1 (Anhang III Teil 1): Hiesige Hunde

√ Bisherige Ausweise von Hunden und Katzen behalten ihre Gültigkeit, 
solange die Tiere leben

√ Ab 29.12.2014 dürfen bei neuen Tieren nur noch die neuen 
Heimtierausweise ausgestellt werden

 „Normale“ Impfpässe weiterhin möglich, wenn die Tiere in Deutschland 
bleiben

√ Vergabe von Blankoausweisen nur an ermächtigte Tierärzte
 Neues Muster 2 (Anhang III Teil 3) : EU-Ähnliche Drittländer 

(Schweiz etc)
√ Nur geringe redaktionelle Abweichungen zu Muster 1

 Bescheinigung für Einfuhr aus Drittland (Anhang IV, idR 
Ausfüllen durch amtlichen Tierarzt Drittland)

√ Zusatzerklärung, dass es nur Reiseverkehr ist



2014Dr. HeisingFolie 5

Tierkennzeichnung

 Transponder
 Tätowierung nur

√ Tätowierung erfolgte vor dem 03. Juli 2011
√ Aber Transponder für alle Hunde in Niedersachsen Pflicht 

(Nds. Hundegesetz) und für viele Katzen nach der 
Kastrationsverordnung einiger Gemeinden
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Heimtierausweis

 Angaben werden von einem ermächtigten Tierarzt 
ausgefüllt, nicht vom Tierhalter

 Endgültige Ausstellung erst, 
√ nachdem das Tier gekennzeichnet ist,
√ „Stammdaten“ ausgefüllt wurden und  
√ der Tierhalter den Ausweis unterschrieben hat

 Versiegelung der Seite der Tierkennzeichnung mit 
Laminierung durch selbstklebende Folie

 Aufbewahrung mind. 3 Jahre von Stammdaten:
√ Ausweisnummer
√ Transpondernummer/Tätowierung und Lokalisation
√ Name und Kontaktinformationen Tierhalter 
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Tollwutimpfung

 Durch ermächtigten Tierarzt
 Erst nach Transponderablesung/Tätowierungsablesung
 Heimtier ist mindestens 12 Wochen alt
 Gültigkeit des Impfschutzes

√ Gültig ab: 21 Tage nach Erstimpfung, Eintrag nicht erforderlich bei 
rechtzeitiger Auffrischungsimpfung

√ Gültig bis: Angabe Impfstoffhersteller gemäß Zulassung
 Wiederholungsimpftermin abgelaufen:

√ Auffrischungsimpfung wie Erstimpfung
 Datumsformat immer tt/mm/jjjj
 Verwendung von Impfaufklebern:

√ Versiegelung durch Laminierung durch selbstklebende Folie oder
√ So beschaffen, dass er unbrauchbar wird bei Entfernung
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Verbringen innerhalb der EU

 Tierkennzeichnung
 Heimtierausweis
 Gültiger Tollwutimpfschutz
 Sonderregelungen nach VO (EU) 1152/2011:

√ Finnland, Vereinigtes Königreich, Irland, Malta wegen 
Echinococcus multilocularis:

 Zugelassenes Mittel gegen adulte und nicht adulte Stadien
 Frühestens 120 Stunden, spätestens 24 Stunden vor 

geplantem Einreisetermin
 Eintragung im Heimtierausweis
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Verbringen aus Drittland

 A. Drittländer mit EU gleichen Vorschriften und ohne Tollwut
√ Anhang II Teil 1 der VO (EU) 577/2013: Andorra, Schweiz, 

Färöer, Gibraltar, Grönland, Kroatien, Island, Liechtenstein, 
Monaco, Norwegen, San Marino, Vatikanstaat

 B. Drittländer mit günstiger Tollwutsituation und 
Überwachungssystem

√ Anhang II Teil 2 der VO (EU) 577/2013: Sogenannte gelistete 
Drittländer; 

 über 40 Länder, z. B. Bosnien und Herzegowina, Russland, 
Weißrussland, USA

 C. Andere Drittländer 
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Verbringen aus Drittländern in die EU
A. EU ähnliche Staaten (Norwegen, Schweiz etc)

 Muster Heimtierausweis Nr. 2
 Gleiche Regelungen wie innergemeinschaftliches 

Verbringen:
√ Tierkennzeichnung
√ Heimtierausweis
√ Gültiger Tollwutimpfschutz
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Verbringen aus Drittländern in die EU
B. Gelistete Drittländer (Russland, Bosnien, USA 
etc)
 Tierkennzeichnung 
 Variante A. Heimtierausweis, wenn Hund aus EU oder EU-

ähnlichem Land (Schweiz etc), quasi als Rückreise
 Variante B. Gesundheitsbescheinigung, wenn Hund aus 

gelistetem Drittland selber kommt
 Gültige Tollwutschutzimpfung
 Ggf. zusätzliche Garantien/Untersuchungen:

√ Malaysia: Hunde Nipah-Krankheit
√ Australien Katzen: Hendra-Krankheit

 Einreise nur über bestimmte Einreiseorte möglich (selber bei 
Kontrollbehörde melden)

√ Liste unter 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_de.htm
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Fall: Nur Durchfuhr durch sonstiges Drittland
Beispiel: Hund aus Malaysia, Zwischenlandung in 
der Türkei
 Erklärung

√ dass bei Durchfuhr kein Kontakt zu von Tieren empfänglicher 
Arten bestand und

√ gesichertes Beförderungsmittel oder Gelände internationaler 
Flughafen nicht verlassen wurde

 Dann gilt vorstehende Regelung B 
√ gelistetes Drittland, 
√ keine Tollwuttiterbestimmung
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Verbringen aus Drittländern in die EU
C. Andere Drittländer (z. B. Serbien, Ukraine, Türkei, 
Nordafrika)

 Tierkennzeichnung
 Variante A. Heimtierausweis, wenn Hund aus EU oder EU-

ähnlichem Land (Schweiz etc), quasi als Rückreise
 Variante B. Gesundheitsbescheinigung, wenn Hund aus 

gelistetem Drittland selber kommt 
 Gültige Tollwutschutzimpfung
 Einreise nur über bestimmte Einreiseorte möglich (selber bei 

Kontrollbehörde melden)
 Nachweis ausreichender Tollwuttiter: > 0,5 IU/ml

 Wert ist so aus Humanmedizin übernommen worden
 Wert wird nicht erreicht in Praxi wohl auch geschützt aber formell 

nicht ausreichend
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Tollwuttiter

 Probenahme frühestens 30 Tage nach Impfung
 Probenahme mindestens drei Monate vor Verbringung in 

das Gebiet der EU
 Nur hierfür zugelassene Labore

√ http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/ot
her_laboratories_en.htm

 Bei fristgerechter Nachimpfung: Lebenslang gültig
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Probleme Erreichung Titerhöhe

 Alter und Größe Hund
√ Gut > 6 Monate und < 5 Jahre
√ Größere Hunde schlechter (mehr Unterhautfett?)

 Hunde oder Katze
√ Katze besser

 Anzahl der Boosterimpfungen
 Verwendeter Impfstoff

√ Unterschiede Merial, Nobivac etc?
 Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der Impfung
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Zeitplanung Hunde sonstiges Drittland
Hund aus EU im Reiseverkehr

Impfung

Probenahme

Sofortige Ausreise/Einreise EU

möglich

30 Tage warten

Titerhöhe ausreichendTiterhöhe 
nicht 
ausreichend
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Zeitplanung Hunde sonstiges Drittland
Hund stammt aus Drittland

Impfung

Probenahme

Einreise EU

30 Tage warten

3 Monate wartenTiterhöhe 
nicht 
ausreichend
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